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1 Gesetz zur temporären Senkung des 

Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen 

über das Erdgasnetz 

Mit dem "Gesetz zur temporären Senkung des 
Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über 
das Erdgasnetz" treten u.a. die folgenden 
Maßnahmen in Kraft: 

• Vom 01.10.2022 bis 31.03.2024 be-

trägt die Umsatzsteuer auf Gasliefe-

rungen und die Lieferung von Fern-

wärme statt 19% nur 7%.  

• Zusätzlich zum Arbeitslohn geleistete 

Zahlungen der Arbeitgeber zum Aus-

gleich der hohen Inflation werden bis 

zu einer Höhe von 3.000 € von der 

Steuer- und Sozialabgabenpflicht be-

freit (Inflationsausgleichsprämie). Die 

Auszahlung kann auch in mehreren 

Teilbeträgen erfolgen. 

Hinweis: Der Begünstigungszeitraum 
ist zeitlich befristet und gilt vom 
26.10.2022 bis zum 31.12.2024. 

 

2 Geschenke an Geschäftspartner 

Geschenke an Geschäftspartner als Zeichen 
der erfolgreichen Zusammenarbeit und als 
Ausdruck der Wertschätzung sind insbesonde-
re zum Jahresende hin in fast jedem Betrieb 
üblich. Alle Jahre wieder stellt sich daher die 
Frage nach den steuerlichen Vorgaben, die es 
zu beachten gilt. 
 
35 €-Grenze 
Die Aufwendungen für Geschenke an Ge-
schäftspartner (z.B. Kalender, Flasche Wein,…) 
kann der Schenker grundsätzlich in vollem 
Umfang steuerlich abziehen. Übersteigen die 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für 
das Geschenk allerdings die Grenze von 35 €, 
so ist der Betriebsausgabenabzug ausgeschlos-
sen.  
Ob es sich bei der 35 €-Grenze um eine Brut-
to- oder Nettogrenze handelt, hängt davon 
ab, ob der Schenker zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt ist. Falls ja, handelt es sich um eine 
Nettogrenze (d.h. maximaler Betrag ist dann 
35 € zzgl. Umsatzsteuer). Ansonsten stellen 
die 35 € eine Bruttogrenze dar. 

 
Hinweis: 
Bei der Prüfung der 35 €-Grenze sind alle Ge-
schenke, die ein Empfänger in einem Wirt-
schaftsjahr erhält, zusammenzurechnen. Wird 
die Freigrenze von 35 € überschritten, entfällt 
der Betriebsausgabenabzug in vollem Umfang. 
Damit überprüft werden kann, welcher Ge-
schäftspartner im Laufe des Jahres welche 
Geschenke erhalten hat, ist der Name des 
Geschenkeempfängers durch gesonderte Auf-
zeichnungen zu dokumentieren. 
 
Streuwerbeartikel (bis 10 €) 
Streuwerbeartikel sind Werbemittel, die durch 
ihre breite Streuung eine Vielzahl von Men-
schen erreichen und damit den Bekanntheits-
grad des Unternehmens steigern (z.B. Kugel-
schreiber, Schlüsselanhänger, …). Sie stellen 
steuerlich keine Geschenke dar. Die Aufwen-
dungen hierfür sind stets steuerlich absetzbar. 
Aus Vereinfachungsgründen geht die Finanz-
verwaltung davon aus, dass nur Sachzuwen-
dungen bis zu einem Wert von 10 € stets 
Streuwerbeartikel sind, deren Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten abziehbar sind. 
 
Geschenke an Arbeitnehmer 
Für Geschenke an Arbeitnehmer gelten andere 
Regelungen. Die Aufwendungen hierfür sind 
stets als Betriebsausgabe voll abziehbar. 
Auch bei Arbeitnehmern unterliegen die erhal-
tenen Geschenke aber als Sachbezüge grund-
sätzlich der Lohnsteuer. Auch diese kann vom 
Arbeitgeber aber pauschal übernehmen, wenn 
er möchte. Die Pauschalsteuer beträgt 30% 
zzgl. Soli und pauschale Kirchensteuer. Kein 
Arbeitslohn liegt hingegen vor, wenn bei 
Sachbezügen die sog. „50 €-Grenze“ nicht 
überschritten wird. Sie gilt pro Monat. Für 
diese Grenze sind daher alle Geschen-
ke/Sachbezüge an diesen Arbeitnehmer aus 
dem jeweiligen Kalendermonat zu addieren. 
 

3  Wichtige Hinweise für Unternehmer 

Aktuelle Hinweise zur Gewinnermittlung 

Investitionsabzugsbeträge (IAB) - Frist zur Auf-

lösung nochmals verlängert! 

Durch das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz 

wurden beim IAB die Investitionsfristen noch 

einmal verlängert. Für IAB aus dem Veranla-
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gungszeitraum 2017 beträgt die Investitions-

frist damit sechs Jahre. Für IAB aus dem Ver-

anlagungszeitraum 2018 bzw. Veranlagungs-

zeitraum 2019 sind es fünf bzw. vier Jahre.  

Für das Auslaufen der Investitionsfrist gilt da-

mit Folgendes: 

Jahr der IAB Bildung Ende der Frist 

2017-2019 2023 

2020 2023 

2021 2024 

 

Keine weitere Verlängerung der degressiven 
Abschreibung (AfA) über 2022 hinaus! 
Die Möglichkeit der degressiven AfA endet im 
Veranlagungszeitraum 2022. Die ursprünglich 
nur für den Veranlagungszeitraum 2020 ge-
plante Regelung war zunächst zwar auf die 
Veranlagungszeitraum 2021 und 2022 ausge-
dehnt worden. Eine weitere Verlängerung für 
den Veranlagungszeitraum 2023 ist bislang 
aber nicht erfolgt. 
 

Rechnungsabgrenzungsposten 
Die Bildung von Rechnungsabgrenzungspos-
ten dient der periodengerechten Erfolgszuord-
nung im Rahmen der Erstellung des Jahresab-
schlusses. In der Vergangenheit war es weit 
verbreitet, kleinere Beträge bis zur sog. GWG-
Grenze (bis 2017= 410 €, seit 2018 = 800 €) 
nicht periodengerecht abzugrenzen. 
 
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 (JStG 2022) 
hat der Gesetzgeber nun reagiert und die Ba-
gatellregelung gesetzlich festgeschrieben. Für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2021 
enden, kann bei Beträgen bis zur GWG-Grenze 
auf die Bildung von Rechnungsabgrenzungs-
posten verzichtet werden. Das Wahlrecht ist 
allerdings für alle betragsmäßig in Frage 
kommenden Rechnungsabgrenzungsposten 
einheitlich auszuüben. 
 
Praxishinweise zu elektronischen Kassen 

 
Seit dem 01.01.2020 müssen Kassensysteme 
über eine sog. zertifizierte technischer Sicher-
heitseinrichtung (zTSE) verfügen. Für Kassen-
systeme, die nach dem 25.11.2010 und vor 
dem 01.01.2020 angeschafft wurden, gibt es 
bislang noch Ausnahmen. Sind diese Kassen-

systeme bauartbedingt nicht auf den neuen 
“TSE-Standard” aufrüstbar, so dürfen sie noch 
bis zum Ende einer Übergangsfrist weiterver-
wendet werden. Diese Übergangsfrist endet 
nun zum Jahresende 2022. Ab dem 
01.01.2023 dürfen also nur noch Kassensys-
teme verwendet werden, die über eine zTSE 
verfügen. 
Wird gegen diese Vorgaben verstoßen, dro-
hen empfindliche Zuschätzungen und ein 
Bußgeld von bis zu 25.000 €. Werden die 
alten Kassensysteme zum Jahreswechsel aus-
gesondert, so ist darauf zu achten, dass die 
Kassendaten aufbewahrungspflichtig sind. Vor 
einer Entsorgung der alten Kassensysteme ist 
also die Sicherung des Datenbestandes vorzu-
nehmen. 
 
Transparenzregister – Fristablauf 
 
Bereits Mitte 2021 hat der Gesetzgeber Ände-
rungen beim Transparenzregister auf den Weg 
gebracht. Während es sich hierbei bislang um 
ein „Auffangregister“ handelte, das i.d.R. auf 
andere Register verweist, wurde es nun zu 
einem „Vollregister“ umgestaltet.  
Als Konsequenz ist nun für alle eingetragenen 
Gesellschaften im Transparenzregister ein ein-
heitlicher Datensatz erforderlich. Anders als 
bisher reicht es also nicht mehr aus, wenn sich 
die erforderlichen Daten aus anderen Regis-
tern ergeben.  
 
Die Gesetzesänderung hatte also insbesondere 

Auswirkungen für Gesellschaften in der 

Rechtsform der GmbH. 

Für alle anderen Fälle von eintragungspflichti-
gen Gesellschaften (insbesondere Personenge-
sellschaften, z.B. GmbH & Co. KG) gilt eine 
längere Schonfrist. Hier sind die Eintragungen 
im Transparenzregister bis spätestens 
31.12.2022 nachzuholen. Auch hier gelten für 
Neugründungen aber keine Übergangsfristen.  
 
Ermäßigter Steuersatz für Gaststätten und Co. 
 
Für Restaurant- und Verpflegungsdienstleis-
tungen ist der ermäßigte Umsatzsteuersatz 
von 7 % für zubereitete Speisen bis zum 
31.12.2023 verlängert worden. 
 
Achtung: Nach wie vor gilt die Ermäßigung 
des Steuersatzes jedoch nicht für Getränke! 
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4  Wichtige Hinweise Hausbesitzer 

Ertragsteuer 
Bereits rückwirkend ab dem 01.01.2022 wird 
eine Steuerbefreiung für Einnahmen und Ent-
nahmen aus solchen Photovoltaikanlagen 
eingeführt. Ist die Anlage auf einem Einfamili-
enhaus oder einem nicht Wohnzwecken die-
nenden Gebäude installiert, so ist allerdings 
Voraussetzung für die Steuerbefreiung, dass 
die Größe der jeweiligen Anlage 30 kW nicht 
übersteigt. Ist die Photovoltaikanlage auf ei-
nem sonstigen Gebäude installiert, so darf die 
Größe der Anlage 15 kW je Wohn- oder Ge-
werbeeinheit nicht überschreiten. 
Insgesamt wird die Steuerbefreiung je Steuer-
pflichtigem bzw. Mitunternehmerschaft auf 
maximal 100 kW begrenzt. 

 

Umsatzsteuer 
Ab dem 01.01.2023 unterliegt die Lieferung 
und Installation von Solarmodulen, wesentli-
chen Komponenten und Speichern einem sog. 
„Nullsteuersatz“, wenn Leistungsempfänger 
der Betreiber der Photovoltaikanlage ist.  
Voraussetzung ist, dass die Photovoltaikanlage 
auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, 
Wohnungen oder dem Gemeinwohl dienen-
den Gebäuden installiert wird. Wenn die in-
stallierte Bruttoleistung der Photovoltaikanlage 
30 kW nicht übersteigt, gelten die Vorausset-
zungen für den „Nullsteuersatz“ als erfüllt. 
Da der Betreiber der Photovoltaikanlage zu-
künftig also nicht mehr mit Vorsteuern aus 
dem Anschaffungsvorgang belastet ist, dürfte 
die Wahl für die Kleinunternehmerregelung 
(soweit überhaupt möglich) leichter fallen. Die 
geplante Regelung soll damit ebenfalls der 
Steuervereinfachung und des Bürokratieab-
baus dienen. 
 
Änderungen bei der Gebäudeabschreibung 
 
Für vermietete Wohnimmobilien, die nach 
dem 31.12.2022 fertiggestellt werden, wurde 
ebenfalls durch das JStG 2022 der Abschrei-
bungssatz auf 3 % erhöht.  
Nach der Rechtsprechung des BFH ist eine 
Wohnung fertig gestellt, wenn sie bezugsfer-
tig ist. Bezugsfertigkeit ist gegeben, wenn die 
wesentlichen Bauarbeiten durchgeführt sind.  
Danach sind Wohnungen im Allgemeinen 
bezugsfertig, wenn Fenster und (Außen-)Türen 
eingebaut, Anschlüsse für Strom- und Wasser-

versorgung, die Heizung sowie sanitäre Ein-
richtungen vorhanden sind und die Möglich-
keit zur Einrichtung einer Küche besteht; un-
erheblich ist, ob unwesentliche Restarbeiten 
noch ausstehen 
Beachten Sie: Für Altimmobilien, die vor dem 

01.01.2023 fertiggestellt wurden, gelten die 

bisherigen Abschreibungssätze unverändert 

weiter. 

Wiederaufleben der Sonderabschreibung für 

Mietwohnungsneubau! 

Die Möglichkeit Sonderabschreibungen für 
Mietwohnungsneubau in Anspruch zu neh-
men, ist derzeit auf Fälle begrenzt, bei denen 
der Bauantrag vor dem 01.01.2022 gestellt 
wurde.  
Durch das JStG 2022 wurde die Sonderab-
schreibung praktisch wieder revitalisiert. Diese 
kann zukünftig unter folgenden Vorausset-
zungen in Anspruch genommen werden: 

• der Bauantrag wird zwischen 2023 

und 2026 gestellt wird, 

• die Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten dürfen 4.800 € je Quadratme-

ter nicht übersteigen und 

• die Förderung beschränkt sich auf Be-

schränkung auf bestimmte effiziente 

Gebäude („Effizienzhaus 40“) 

 

Energetische Gebäudesanierung 

§ 35c EStG gewährt eine besondere Steuer-
ermäßigung (= Abzug von der Einkommen-
steuerschuld) für nach dem 31.12.2019 be-
gonnene energetische Maßnahmen an aus-
schließlich zu eigenen Wohnzwecken dienen-
den Gebäuden bzw. Eigentumswohnungen, 
die älter als zehn Jahre sind.  
Die Steuerermäßigung beträgt insgesamt 20% 
der Aufwendungen (höchstens jedoch Auf-
wendungen von 200.000 €), die sich wie folgt 
auf drei Jahre verteilen:  

• Je 7 % der Aufwendungen – höchs-

tens 14.000 € – im Jahr des Abschlus-

ses der jeweiligen Maßnahme und im 

Folgejahr  

• sowie 6 % – höchstens 12.000 € – im 

übernächsten Jahr.  
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• Für mehrere Maßnahmen an einem 

Objekt werden maximal Steuerermä-

ßigungen in Höhe von 40.000 € ge-

währt.  

Begünstigte Maßnahmen sind  

• Wärmedämmungen von Wänden, 

Dachflächen und Geschossdecken,  

• Erneuerung der Fenster und Au-

ßentüren sowie Heizungsanlagen,  

• Erneuerung oder Einbau einer Lüf-

tungsanlage,  

• Einbau von digitalen Systemen zur 

energetischen Betriebs- und Ver-

brauchsoptimierung sowie  

• Optimierung mindestens zwei Jah-

re alter Heizungsanlagen 

 

5  Wichtige Hinweise für alle Steuerpflich-
tigen 

Änderungen bei Arbeitszimmer und Home-
office-Pauschale 

 
Mit dem JStG 2022 wurden die Regelungen 
zur steuerlichen Geltendmachung der Kosten 
für ein häusliches Arbeitszimmer und zur 
Homeoffice-Pauschale reformiert. 
 

Geltendmachung eines häuslichen Arbeits-
zimmers 

 
Ab dem Veranlagungszeitraum 2023 sind 
Kosten für ein Arbeitszimmer nur noch dann 
steuerlich abzugsfähig, wenn das Arbeitszim-
mer den Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Betätigung bildet. Ist das 
der Fall, können die Kosten in voller Höhe 
geltend gemacht werden, alternativ kann auch 
ein pauschaler Abzug i. H. v. 1.260 € gewählt 
werden. 
Neu ist auch, dass ein Abzug nunmehr nicht 
mehr „raumbezogen“ erfolgt. Nutzen z.B. 
beide Ehegatten einen Raum als Arbeitszim-
mer und stellt dieser für beide jeweils den 
Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätig-
keit dar, können beide Eheleute die Pauschale 
i. H. v. 1.260 € geltend machen. 

Achtung: Ob ein anderer Arbeitsplatz zur Ver-
fügung steht, spielt künftig – anders als nach 
dem aktuellen Recht - keine Rolle mehr! 
 
Beispiel  
A ist Lehrer an einer Realschule. Vormittags 
unterrichtet er dort. Am Nachmittag arbeitet 
er zu Hause in seinem Arbeitszimmer. 
Bei Lehrern befindet sich der Mittelpunkt der 
betrieblichen und beruflichen Betätigung re-
gelmäßig nicht im häuslichen Arbeitszimmer, 
weil die berufsprägenden Merkmale eines 
Lehrers im Unterrichten bestehen und diese 
Leistungen in der Schule o. Ä. erbracht wer-
den.  
A kann also keine Kosten für das häusliche 
Arbeitszimmer mehr geltend machen, obwohl 
ihm für die Arbeiten im Arbeitszimmer kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 
 

Homeoffice-Pauschale wird durch die sog. 
Tagespauschale ersetzt 
Die Tagespauschale wird auf bei 6 € pro Tag 
angehoben und auf maximal 210 Tage = 1260 
€ aufgestockt. 
Für die Geltendmachung der Tagespauschale 
ist es ausreichend, wenn die Tätigkeit an ei-
nem Kalendertag überwiegend (bisher: „aus-
schließlich) in der häuslichen Wohnung aus-
geübt wird. 
Ein Abzug der Tagespauschale ist jedoch 
grundsätzlich für solche Tage ausgeschlossen, 
an denen auch Fahrten zur ersten Tätigkeits-
stätte vorgenommen wurden. Die Geltendma-
chung von Reisekosten (z.B. Mandantenbesu-
che eines Versicherungsvertreters oder Fahrten 
zur Baustelle eines Baustellenleiters) ist jedoch 
neben der Tagespauschale zulässig. 
Ausnahmsweise kann die Tagespauschale 
auch neben Aufwendungen für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
angesetzt werden, wenn dem Steuerpflichti-
gen für die betriebliche oder berufliche Tätig-
keit dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht (Lehrer). 
 
Inflationsausgleichsgesetz bringt  
Steuerentlastungen 

 
Im Rahmen des Inflationsausgleichsgesetzes 
wurden verschiedene Anpassungen beim 
Steuertarif vorgenommen, um die kalte Pro-
gression abzufangen. Insbesondere wurde der 
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Grundfreibetrag erhöht (um 561 € auf 
10.908 €) und das Jahreseinkommen, ab dem 
der Spitzensteuersatz greift, angehoben (von 
58.597 € auf 62.810 €). 
Außerdem wurde nunmehr beschlossen, das 
Kindergeld schon zum 01.01.2023 auf 250 € 
je Kind zu erhöhen. Anders als bisher wird 
dieser Betrag schon ab dem ersten Kind ge-
währt. 
 
Energie-Rabatt für Haushalte und  
Unternehmen  

 
Der Bund übernimmt die Kosten für den De-
zemberabschlag für Gas und Wärme. Damit 
entlastet er Gas- und Fernwärmekundinnen 
und -kunden spürbar, um den Zeitraum bis zur 
Gaspreisbremse zu überbrücken. Das Gesetz 
über die Dezember-Soforthilfe ist am 19. No-
vember in Kraft getreten. 
 

Wie funktioniert die finanzielle Entlastung bei 
der Versorgung mit Wärme? 
 
Wärmeversorgungsunternehmen müssen ihre 
Kundschaft für deren Dezemberzahlungen 
finanziell entschädigen – entweder durch ei-
nen Verzicht auf eine im Dezember fällige 
Voraus- oder Abschlagszahlung oder durch 
eine direkte Zahlung an Kundinnen und Kun-
den. Auch eine Kombination aus beiden Ele-
menten ist möglich. 
 
Welche Regelungen gelten für Mieterinnen 
und Mieter? 
 
Mieterinnen und Mieter ohne eigenen Gaslie-
fervertrag begleichen ihre Kosten über die 
Betriebskostenabrechnung. Sie zahlen monat-
liche Abschläge zusammen mit ihrer Miete. 
Das Gesetz sieht deshalb vor, dass Vermiete-
rinnen und Vermieter die Entlastung mit der 
nächsten jährlichen Betriebskostenabrechnung 
an Mieterinnen und Mieter weitergeben. 
 
Hinweis: Mieterinnen und Mieter, die in den 
letzten neun Monaten bereits eine Erhöhung 
ihrer Nebenkostenvorauszahlung erhalten 
haben, können diesen Erhöhungsbetrag im 
Dezember zurückhalten – oder dieser Anteil 
wird als Gutschrift in der Nebenkostenabrech-
nung 2022 berücksichtigt. 

Vermieter/Verpächter und Wohnungseigen-
tumsgemeinschaften sind verpflichtet: 

• die Entlastung als Soforthilfe, als Letzt-

verbraucher von Erdgas oder von 

Wärmelieferungen, an seine Mie-

ter/Pächter weitezugeben und 

• diese unverzüglich über die Entlastung 

und über das weitere Verfahren 

schriftlich (!) zu informieren. 

Hinweis: Zur teilweisen Refinanzierung wurde 
mit dem JStG 2022 eine Steuerbarkeit der 
Entlastung für Steuerpflichtige mit einem zu 
versteuernden Jahreseinkommen von 66.915€ 
und mehr eingeführt. Die Besteuerung erfolgt 
jedoch noch nicht direkt im Jahr 2022 – maß-
geblich ist vielmehr die Erteilung der Endab-
rechnungen durch den Versorger, die Vermie-
ter oder die Wohnungseigentümergemein-
schaft für diesen Zeitraum. Im Regelfall dürfte 
dies das Jahr 2023 sein. 

Weitere Änderungen durch das JStG 2022 

• Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wird 

(nochmals) von bisher 1.200 € auf 

1.230 € erhöht. 

 

• Der Sparer-Pauschbetrag wurde ab 

2023 von 801 € auf 1.000 € erhöht 

(bei Ehegatten von 1.602 € auf  

2.000 €).  

 

• Der Entlastungsbetrag für Alleinerzie-

hende wurde um 252 € angehoben 

(2023 = 4.260 €). 

 

• Der ab 2025 vorgesehene vollständige 

Sonderausgabenabzug für Altersvor-

sorgeaufwendungen wurde auf 2023 

vorgezogen. Damit erhöhen sich die 

abzugsfähigen Aufwendungen auf 

100%. 

 

• Der Ausbildungsfreibetrag: wurde ab 

2023 von 924 € auf 1.200 € angeho-

ben. 


